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TERMINE: 

18.10.2005 15.00 – 17.00 Uhr 
Schuleinschreibung der Volksschule 
Bockfließ 

21. Oktober 2005 Terminbesprechung für 
das Jahr 2006 

1. – 30. Oktober 2005 Landessammlung 
„Aktion Soziale Tat“ 

28. Oktober 2005 spätestens Anmeldung 
Autowracks 

Liebe Bockfließerinnen und Bockfließer!  

 

Im Informationsblatt der Marktgemeinde 
Bockfließ informiert Sie die Gemeinde wieder 
über aktuelle und interessante Themen. Bitte 
nehmen Sie sich Zeit, die einzelnen 
Ankündigungen und Informationen zu lesen 
und die für Sie wichtigen Termine 
vorzumerken.  

 

Einen wunderschönen Herbst wünschen 
Ihnen 

 

Ihr Bürgermeister  Josef Summer               

Ihr Vizebürgermeister Johann Reil 

Ihre Gemeinderäte 
����
����
����
����

 

 

 

11. November 2005 spätestens 
Anmeldung Sperrmüll – Hausabholung 

16. November 2005 Sperrmüll-
Hausabholung  

10. Oktober bis 21. November Auflage 
Änderung Raumordnungsprogramm und 
Bebauungsplan 

21. November 2005 um 18.30 Uhr 
Vortrag „Bilder ohne Ende – Kinder & 
Katastrophen“ 

1. Dezember 2005 Sperrmüll 
Hausabholung 

Eigentümer (Medieninhaber), Herausgeber und Verleger: 
Marktgemeinde Bockfließ 

Für den Inhalt verantwortlich: Josef Summer, 2213 Bockfließ, 
Druck: Riedeldruck, 2214 Auersthal 
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Aktuelles  
Terminbesprechung für 2006 

Die Besprechung für die Einteilung der 
Termine für das Jahr 2006 findet am 21. 
Oktober 2005 um 18.00 Uhr im Sitzungssaal 
der Gemeinde in Bockfließ, Hauptstraße 56, 
statt.  

Für das Jahr 2006 wird ein „Müll- und 
Umwelt-Kalender“ an alle Bockfließer 
Haushalte verteilt. Der Kalender soll auch 
möglichst alle Termine der Bockfließer 
Veranstaltungen abdecken. In diesem 
Kalender ergibt sich die Möglichkeit am 
jeweiligen Tag einer Veranstaltung diesen 
Termin einzudrucken. Redaktionsschluss für 
die Termine ist am Montag, 24. Oktober 
2005. Nach diesem Termin einlangende 
Eintragungen können nicht mehr 
berücksichtigt werden.  

Schuleinschreibung  

Für das Schuljahr 2006/2007 findet die 
Schuleinschreibung am 18. Oktober 2005 von 
15.00 – 17.00 Uhr in der Volksschule in 
Bockfließ, Hauptstraße 56, statt. 

Tagesmutter  

Flexible Betreuung in einer familiären 
Umgebung bietet Frau Manuela Schefts in 
Bockfließ, Im Mühlfeld 21a, an. Nähere 
Informationen erhalten Sie unter der Telefon 
Nr. 0664/23 40 988. 

Vortrag „Bilder ohne Ende – 
Kinder & Katastrophen“ 

Am Montag, 21. November 2005 um 18.30 
Uhr  findet im Turnsaal der Volksschule ein 
Vortragsabend im Rahmen der NÖ 
Elternschule, in Zusammenarbeit mit dem 
Kindergarten statt. Unter dem Titel „Bilder 
ohne Ende – Kinder & Katastrophen“ wird 
über die Ängste der Kinder durch 
schreckliche Bilder in den Medien 
vorgetragen und diskutiert. Die aktuelle und 
eindringliche Berichterstattung über 
schreckliche Ereignisse aus allen Regionen 
der Welt lässt Kinder an diesem Geschehen 

teilhaben und zu einem Teil ihres Alltags 
werden.  

Landessammlung „Aktion Soziale 
Tat“ 

Die Niederösterreichische Landesregierung 
hat auch für 2005 eine Landessammlung für 
die „Aktion Soziale Tat“ bewilligt. Damit soll 
es möglich gemacht werden, auch in Zukunft 
diese segensreiche Arbeit für Not leidende 
Landsleute durchführen zu können. In der 
„Aktion Soziale Tat“ haben sich 
Organisationen zusammengeschlossen, die 
dort einspringen wollen, wo auch die 
modernste Sozialgesetzgebung nicht wirksam 
werden kann. Die Bevölkerung 
Niederösterreichs wird daher aufgerufen, 
zwischen dem 1. und 31. Oktober 2005 
durch eine Spende für die „Aktion Soziale 
Tat“ in Not geratene Landsleute, denen 
auch die beste Sozialgesetzgebung nicht 
helfen kann, wirksam zu unterstützen. 

Eine Sammelliste liegt im Gemeindeamt auf. 
Spenden bitte beim Gemeindeamt einzahlen.  

Danke! 

Straßenverzeichnis von Bockfließ 

Ein neues Straßenverzeichnis von Bockfließ 
wurde von geschäftsf. Gemeinderat Ing. 
Albert Wannemacher erstellt und liegt dem 
Mitteilungsblatt bei. Auch in der Homepage 
von Bockfließ ist dieses Straßenverzeichnis 
ersichtlich.  

Gemeindeausflug Vorinformation 

Der heurige Gemeindeausflug wird 
voraussichtlich im Dezember stattfinden. 
Unter dem Motto „Advent in 
Niederösterreich“ wird noch ein Ort 
kurzfristig bekannt gegeben. Anmeldungen 
werden aber gerne jetzt schon in der 
Gemeindekanzlei entgegengenommen. 

Amtstafel 

Eine zusätzliche Amtstafel wurde 
angekauft. Die Raiffeisenbank Bockfließ 
übernimmt 50 % des Kaufpreises. Danke 
an die Raiffeisenbank Auersthal – Groß-
Schweinbarth – Bockfließ. 
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Ortswasserleitung und 
Hausbrunnen: Trennung 
erforderlich! 
 
Trinkwasser ist eine der wichtigsten 
Lebensgrundlagen. Die 
Trinkwasserversorgung unterliegt in 
Österreich sehr hohen 
Qualitätsanforderungen, die von 
öffentlichen Wasserversorgern durch 
entsprechende Technik, geschultes 
Personal und strenge Kontrollen 
gewährleistet werden. 
In vielen Haushalten werden neben der 
Ortswasserleitung zusätzlich auch 
Hausbrunnen betrieben, die meistens für 
die Entnahme von Nutzwasser verwendet 
werden. Leider kommt es immer wieder 
vor, dass private Hausbrunnen über die 
Hausinstallationen mit der öffentlichen 
Wasserleitung verbunden werden. So 
können Verunreinigungen in das 
öffentliche Versorgungsnetz gelangen. 
Denn Nutzwasser hat häufig 
Verkeimungen, die über provisorische oder 
dauerhafte Verbindungen ins Trinkwasser 
eingeschleust werden können.  
Hausbrunnen dürfen daher auf keinen 
Fall und auf keine Weise mit der 
Ortswasserleitung oder mit den aus der 
Ortswasserleitung versorgten 
Hausinstallationen verbunden werden! 
Häufig werden zur „Trennung“ 
Absperrschieber, Rückflussverhinderer 
oder Rohrtrenner eingesetzt. Diese sind 
allerdings nicht geeignet, um eine 
hygienisch einwandfreie Trennung beider 
Versorgungssysteme zu gewährleisten. Nur 
eine vollständige Trennung der 
Rohrleitungen bietet ausreichenden 
Schutz! 
Falls Sie in Ihrem Haushalt 
Rohrverbindungen zwischen der 
öffentlichen Wasserversorgung und einem 
Hausbrunnen vorfinden, sollten Sie im 
Interesse einer sicheren Wasserversorgung 
umgehend eine wirkungsvolle Trennung 
vornehmen, damit Sie und Ihre Mitbürger 
auch weiterhin einwandfreies Trinkwasser 
genießen können. 
 

Feuerbrand 

Feuerbrand – eine bakterielle Erkrankung 
an Obstbäumen – ist in den vergangenen 
Jahren auch in Niederösterreich 
aufgetreten. und ist eine hoch ansteckende, 
bakterielle Pflanzenkrankheit, die für 
Mensch und Tier ungefährlich ist. 
Feuerbrand gilt als Quarantäne-
krankheit und ist MELDEPFLICHTIG! 
Wie erkennt man die Symptome? Die 
typischen Merkmale für Feuerbrand sind: 

- braune Pflanzenteile 
- hakenförmige Verkrümmung 

junger Triebe 
- eindeutig, aber sehr selten sichtbar, 

ist der Bakterienschleim. 
Wenn Sie die typischen Symptome an 
einer Ihrer Pflanzen erkennen, oder auch 
nur der Verdacht bestehen, sollten Sie 
folgende Punkte unbedingt beachten: 

1. Berühren Sie niemals verdächtige 
Pflanzen oder Pflanzenteile 

2. Informieren Sie umgehend die 
Marktgemeinde Bockfließ – der 
Feuerbrand-Beauftragte kommt 
unentgeltlich zu Ihnen und 
begutachtet die Pflanzen. 

3. Sollte sich der Verdacht bestätigen, 
wird der Feuerbrand-Beauftragte 
der Gemeinde alle weiteren Schritte 
für Sie in die Wege leiten. 

4. Der Feuerbrand-Sachverständige 
wird dann die Pflanze besichtigen. 

5. Eine allfällige Rodung wird nur von 
eingeschulten Personen durch-
geführt, welche vom Amtlichen 
Pflanzenschutzdienst beauftragt 
sind – für Sie entstehen keine 
Kosten!  

6. Eine Nachkontrolle der Bestände 
erfolgt vier Wochen bzw. ein Jahr 
später durch den Beauftragen der 
Gemeinde. 

Folgende Pflanzen gelten als 
Wirtspflanzen: 
Birne*, Quitte*, Weissdorn oder Rotdorn*, 
Zwergmispel*, Apfel, Felsenbirne, 
Feuerdorn, Mispel, Vogelbeere oder 
Eberesche, Zierquitte, Glanzmispel, 
Wollmispel. 

*   besonders anfällig. 



 - 4 - 

Heizkostenzuschuss 
 
Die NÖ Landesregierung hat beschlossen, 
sozial bedürftigen Niederösterreicherinnen 
und Niederösterreichern einen einmaligen 
Heizkostenzuschuss für die Heizperiode 
2005/2006 in Höhe von € 75,-- zu 
gewähren. Der Antrag ist beim 
Gemeindeamt am Hauptwohnsitz der 
Betroffenen zu stellen. Die Auszahlung 
erfolgt direkt durch das Amt der NÖ 
Landesregierung.  
Den Heizkostenzuschuss sollen erhalten:  
(mit einer Einkommenshöchstgrenze) 
Alleinstehende: € 662,99 
Ehepaar, Lebensgefährten: € 1.030,23 
 
Grabstätte LH Johann Mayer 
 
Jährlich  im Oktober wird seitens der 
Bezirkshauptmannschaft Mistelbach dem 
Todestag von Landeshauptmann Johann 
Mayer gedacht. Die Kranzniederlegung 
(Waldbukett) erfolgte heuer durch Herrn 
Bezirkshauptmann Stellvertreter Dr. 
Wanek und Herrn Vizebürgermeister 
Johann Reil. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus der Gemeinderats-
sitzung vom 26.9.2005  

Folgende Punkte wurden beschlossen: 

a) Die Gemeinde hat für den 
Winterdienst einen Traktor, der 
mittlerweile 12 Jahre alt und ohne 
Schutzkabine ausgerüstet ist. Ein 
Nachrüsten ist unverhältnismäßig 
teuer. Der Gemeinderat beschloss 
daher den Ankauf eines neuen 
Rasentraktors „Kubota STV 40 HD“, 
ausgestattet mit einer Schutzkabine. 
Für das neue Modell können der 
Frontlader, die Reifen für den 
Winterdienst sowie das Schneeschild 
weiter verwendet werden.  Der alte 
Kubota Rasentraktor soll dem FK 
Bockfließ als Geschenk zur Verfügung 
gestellt werden. 

b) Für Bohrarbeiten wird der OMV 
Austria Exploration & Production 
GmbH die ausdrückliche Bewilligung 
zur Errichtung und zum Betrieb einer 
Wegebenützung und teilw. Sanierung 
der Grundstücke Nr. 840, 903 und 807 
Kat.Gem. Wendlingerhof, erteilt. 
Darin enthalten ist auch die 
Bewilligung zur Vornahme unbedingt 
notwendiger Kontroll- und 
Reparaturarbeiten an dieser Anlage. 
Eine Bestandsaufnahme vor Beginn 
der Arbeiten wird durchgeführt. Die 
Marktgemeinde Bockfließ nimmt zur 
Kenntnis, dass die bei diesen 
Maßnahmen entstehenden 
Oberflächenschäden von der OMV 
Austria Exploration & Production 
GmbH nach den jeweils geltenden 
Vergütungssätzen der 
Landwirtschaftskammer entschädigt 
werden. 

c) Mit der OMV Austria wurde ein 
Servitutsvertrag betreffend 
Optionsrecht für zwei Wegquerungen 
der Gasleitung STR T  004 zum SS 
STR T4 bis zum 31.03.2007 
abgeschlossen. Betroffen sind die 
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Grundstücke Nr. 3447 und Nr. 3590 
(Weg), EZ. 2827 KG Bockfließ.  

d) Der Kindergartenbeitrag 
(Bastelbeitrag), wurde von € 9,--  auf  
€ 10,--/Kind und Monat erhöht. 
Dieser Betrag (€ 1,-- ) wird für 
Servietten, Taschentücher, Getränke 
für die Kinder verwendet. 

e) Der Genehmigungsbescheid der NÖ 
Landesregierung, 
Berufungsentscheidung vom 8. 
September 2005  betreffend 
„Windpark Marchfeld Nord“ enthält, 
dass auf Bockfließer Gemeindegebiet 
3 Windkraftanlagen genehmigt 
wurden, die von der EVN an die 
Ökoenergie abgetreten wurden. Dr. 
Vana wurde damit beauftragt, 
Beschwerde an den 
Verwaltungsgerichtshof zu erheben. 

f) Der Gemeinderat hat beschlossen, eine 
Spende von € 1.000,-- zugunsten der 
Hochwasseropfer in Vorarlberg und 
Tirol zu überweisen. 

g) Pandemievorsorge. Der Bürgermeister 
informiert den Gemeinderat, dass auf 
Grund von Informationen seitens der 
WHO angenommen wird, dass diese 
Epidemie auftreten könnte. Ein 
Medikament „Tamiflu“ ist gegen diese 
Grippe wirksam. Das Land 
Niederösterreich trifft bereits seit 
geraumer Zeit die notwendigen 
Vorkehrungsmaßnahmen für einen 
eventuellen Krisenfall bei Eintritt 
einer Pandemie im Einklang mit den 
Planungen des Bundes. Zuletzt wurde 
der Ankauf des Influenzamedikaments 
Tamiflu für Schlüsselkräfte, - das sind 
alle jene Personen, die im Krisenfall 
die medizinische Versorgung, 
Sicherheit und Infrastruktur aktiv 
aufrechterhalten – in der Sitzung der 
Landesregierung vom 13. September 
2005 beschlossen. Diese 
Vorsorgeaktion umfasst auch die 
Schlüsselkräfte auf der 
Gemeindeebene. Aufgrund 
rechtzeitiger Kontaktaufnahme mit der 

Firma Roche besteht für  jede 
Schlüsselperson die Möglichkeit, noch 
in diesem Jahr für einen Angehörigen 
eine Packung des einzig wirksamen 
Grippemittels Tamiflu zur Behandlung 
im Krankheitsfall zum begünstigten 
Preis von € 24,10 inkl. Mwst. zu 
erwerben.  

h) Bericht des Prüfungsausschusses: Die 
Sitzung war gemäß § 82 Abs. 2 NÖ 
Gemeindeordnung auf Grund des 
Wechsels in der Person des 
Bürgermeisters notwendig. Der 
Prüfungsausschuss stellt durch 
Einsicht in die Kopien der 
Unterschriftsblätter bzw. 
Zeichnungsordnungen fest, dass die 
für den unbaren Zahlungsverkehr 
notwendigen 
Zeichnungsberechtigungen von 
Bürgermeister Josef Summer und 
Vizebürgermeister Johann Reil 
geleistet wurden.  Zur 
stichprobenweisen Prüfung der Belege 
des Zeitraumes 1.6.- 17.8.2005 konnte 
die sachliche und rechnerische 
Richtigkeit festgestellt werden.  

i) Die zwei Bäume vor dem 
Kriegerdenkmal stehen in 
Hochbeeten; die Bäume drohen zu 
verfallen. Das Bundesdenkmalamt hat 
Vorschläge zur Restaurierung 
eingebracht. Im Zuge der 
Restaurierung des Kriegerdenkmals  
wird ein Gutachten über den Zustand 
der Bäume eingeholt, eine 
Entscheidung des Pfarrgemeinderates 
soll abgewartet werden.  

j) Der Gemeinderat bedankt sich in einer 
Festsitzung am 21. Oktober 2005 bei 
den scheidenden Gemeinderäten für 
ihren vorbildlichen Einsatz in der 
Gemeindestube für unsere 
Marktgemeinde. 
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Müll Entsorgung  
 

Sperrmüll – Hausabholung 

Die Erfassung von Sperrmüll ist von der 
Gemeinde zumindest im Pflichtbereich im 
Bringsystem und zusätzlich einmal pro Jahr 
durch Abholung gegen vorherige 
Anmeldung durch den Grundstücks-
eigentümer bzw. Nutzungsberechtigten 
durchzuführen. Die Gemeinde hat dafür 
Termine festzusetzen und diese rechtzeitig und 
allgemein bekannt zu machen. 

Die Marktgemeinde Bockfließ führt die 
diesjährige Sperrmüll – Hausabholung am 
16. November 2005 durch. Anmeldung bis 
spätestens Freitag, 11. November 2005 im 
Gemeindeamt. Die Anmeldung kann 
telefonisch, per Fax oder e-mail erfolgen. 

Aus Gründen des Ortsbildes ist der 
abzuholende Sperrmüll hinter der ersten 
versperrbaren Türe oder Tor auf eigenem 
Grund zu lagern. 

Nicht angemeldeter Sperrmüll kann aus 
organisatorischen Gründen (Planung) nicht 
abgeholt werden! 

Müllsammelplatz 

Der Müllsammelplatz ist noch bis 
einschließlich Samstag, 3. Dezember 2005 
wöchentlich geöffnet.  

Die Termine bis zum Jahresende sind 
Samstag, 17. Dezember und  

Freitag 30. Dezember ab 9.00 Uhr bis 
Einbruch der Dunkelheit. 

Ab November ist der Müllplatz am Dienstag 
nicht mehr geöffnet! 

 

Entsorgung Altstoffe – Kosten 

Mit der Elektroaltgeräte-Verordnung ist es 
nun gelungen, dass alle Elektroaltgeräte im 
Haushalt in Zukunft gratis zurückgegeben 
werden können. 

Folgende Altstoffe sind seit 13. August 
kostenlos zu entsorgen:  

Fernsehgerät, Radio, Elektronik/Video, 
Mikrogeräte, Elektronik/Computer 

Auch für Kühlschränke/Kühltruhen müssen 
Sie künftig daher keine Entsorgungsplakette 
mehr kaufen. Falls Sie in der Vergangenheit 
eine Plakette erworben und noch nicht 
eingelöst haben, bekommen Sie jetzt Ihr Geld 
vom UFH (Umweltforum Haushalt) zurück. 
Formulare dazu – „UFH Auszahlungsantrag“ 
– liegen in der Gemeinde auf.  

Folgend angeführte Altstoffe sind bei Abgabe 
am Müllsammelplatz sofort zu bezahlen: 

PKW-Reifen ohne Felge   €  2,40 

PKW-Reifen mit Felge   €  4,00 

Moped-Reifen   €  1,09 

Kipper-Reifen ohne Felge  €  6,18 

Traktor-Reifen ohne Felge  € 15,62 

Fahrrad-Reifen   €  0,00 

KFZ-Batterien - PKW   €  1,82 

KFZ-Batterien - Traktor   €  3,63 

Bauschutt/Kübel   €  0,73 

Bauschutt/Scheibtruhe   €  2,91 

 

Autowracks Abholung 

Für Autowracks organisiert die Gemeinde 
wieder eine Hausabholung. Anmeldungen 
bitte sofort bis spätestens 28. Oktober 2005 
im Gemeindeamt. Derzeit ist die Autowrack 
Entsorgung kostenlos. Unbedingt vorzulegen 
ist der Typenschein. Sollte der Typenschein 
nicht mehr vorhanden sein, ist ein Formular 
mit den Fahrzeugdaten, eventuell 
entnommenen Teilen, sowie Daten des letzten 
Besitzers auszufüllen. 
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Änderung örtliches Raum-
ordnungsprogramm und 
Bebauungsplan  
 

Änderung örtliches Raum-
ordnungsprogramm 

Der Gemeinderat beabsichtigt für die 
Marktgemeinde Bockfließ das örtliche 
Raumordnungsprogramm zu ändern. 
Der Entwurf wird gemäß § 21 Abs. 1 des 
N.Ö. Raumordnungsgesetzes 1976, LGBl. 
8000- i.d.g.F., durch sechs Wochen, das ist 
in der Zeit  
 
vom 10. Oktober bis 21. November 2005  
im Gemeindeamt zur allgemeinen Einsicht 
aufgelegt. Jedermann ist berechtigt, 
innerhalb der Auflagefrist zum Entwurf 
des örtlichen Raumordnungsprogrammes 
schriftlich Stellung zu nehmen. 
Bei der endgültigen Beschlussfassung 
durch den Gemeinderat werden rechtzeitig 
abgegebene Stellungnahmen in Erwägung 
gezogen. Der Verfasser einer 
Stellungnahme hat keinen Rechtsanspruch 
darauf, dass seine Anregung in irgend einer 
Form Berücksichtigung findet. 
 
Beabsichtigte Änderungen: 
 
Pkt. 1) 
Widmung von zwei bestehenden 
Wohnbauten in der „Unteren Kellergasse“ 
als Grünland erhaltenswerte Gebäude 
(Geb). Der von der Änderung betroffene 
Bereich befindet sich im Ortszentrum des 
Hauptortes Bockfließ an der östlichen Seite 
des Schlosses und am Beginn der „Unteren 
Kellergasse“ bzw. ein Objekt im linken 
mittleren Bereich der „Unteren 
Kellergasse. Der Bereich ist zur Zeit als 
BS-Kellergassen gewidmet. Beide Objekte 
haben eine rechtskräftige Baubewilligung 
und sind grundsätzlich Bestandteil der 
Bebauungsstruktur der „Unteren 
Kellergasse“. 
Pkt. 2) 
Umwidmung einer in der Natur nicht 
bestehenden Aufschließungsstraße 

(Sackstraße mit Wendeplatz) in die 
angrenzende Widmung Bauland-
Agrargebiet (Vö in BA). Der betroffene 
Bereich befindet sich im östlichen Bereich 
der Marktgemeinde Bockfließ unmittelbar 
am Ende der Wohnbaulandwidmung. Der 
Grundeigentümer der Parzelle Nr. 151 auf 
dessen Grundstück sich zur Zeit die 
gesamte öffentlich gewidmete 
Verkehrsfläche befindet, hat im westlichen 
Bereich des Grundstücks ein 
landwirtschaftliches Gebäude und nutzt die 
gesamte Fläche für seinen 
landwirtschaftlichen Betrieb.  
Pkt. 3) 
Umwidmung von unbebauten Flächen in 
der Widmung Bauland-Wohngebiet (BW 
in die angrenzende Widmung Bauland-
Agrargebiet (BA). Der von der Änderung 
betroffene Bereich befindet sich im 
Südwesten der Marktgemeinde Bockfließ 
und wird durch die Mühlgasse 
aufgeschlossen. Durch die Umwidmung 
von derzeit Bauland – Wohngebiet (BW) 
in Bauland – Agrargebiet (BA) wird in 
dem teilweise noch ländlich genützten 
Bereich dem Grundeigentümer die 
Möglichkeit geboten, das Grundstück in 
einer entsprechenden Bebauungsweise mit 
landwirtschaftlichen Gebäuden zu 
bebauen. 
Pkt. 4) 
Widmung einer privaten Verkehrsfläche 
(Vp) im Zusammenhang mit der 
bestehenden BW-Widmung und einem 
Servitut zu den dahinter liegenden 
Grünlandflächen die zum Schloss gehören. 
Durch diese Maßnahme kann die Fläche 
im Besitz des Schlosses und Eigentümer 
der Grünlandbereiche bleiben und muss 
nicht vom Bauwerber für die Erschließung 
seines Grundstückes angekauft werden. 
Damit kann auch das erforderliche Servitut 
entfallen. Ein Anschluss des Bauplatzes ist 
aber über die Vp gegeben. Im Plan wird 
diese Fläche als private Verkehrsfläche 
(Vp) dargestellt. 
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Änderung zum Bebauungsplan 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde 
Bockfließ beabsichtigt den Bebauungsplan 
zu ändern. 
Der Entwurf wird gemäß § 72 der N.Ö. 
Bauordnung 1996, LGBl. 8200- i.d.g.F., 
sechs Wochen, das ist in der Zeit  
vom 10. Oktober bis 21. November 2005 
im Gemeindeamt zur allgemeinen Einsicht 
aufgelegt. Jedermann ist berechtigt, 
innerhalb der Auflagefrist zum Entwurf 
des Bebauungsplanes schriftlich Stellung 
zu nehmen. 
Bei der endgültigen Beschlussfassung 
durch den Gemeinderat werden rechtzeitig 
abgegebene Stellungnahmen in Erwägung 
gezogen. Der Verfasser einer 
Stellungnahme hat keinen Rechtsanspruch 
darauf, dass seine Anregung in irgend einer 
Form Berücksichtigung findet. 
 
Beabsichtigte Änderungen: 
Pkt. 1) 
s. Änderung des örtlichen 
Raumordnungsprogrammes Pkt. 1) 
Pkt. 2) 
s. Änderung des örtlichen 
Raumordnungsprogrammes Pkt. 2) 
Pkt. 3) 
s. Änderung des örtlichen 
Raumordnungsprogrammes Pkt. 3) 
Pkt. 4) 
s. Änderung des örtlichen 
Raumordnungsprogrammes Pkt. 4) 
Pkt. 5) 
Ergänzung der Möglichkeit der Bebauung 
im westlichsten Bereich der 
Marktgemeinde Bockfließ, Grundstück Nr. 
619. Abänderung der Bauklasse von 
ausschließlich Bauklasse I (eins) auf 
Bauklasse I, II (eins und zwei). 
Pkt. 6) 
Abänderung der Bebauungsbestimmungen 
in der „Oberen Kellergasse“. In der 
„Oberen Kellergasse“ besteht hinter den 
westlich liegenden Keller eine ca. 25 m 
tiefe gewidmete Wohnbaulandfläche in der 
Widmung Bauland Agrargebiet. Zum 
Zeitpunkt sind die 
Bebauungsbestimmungen so festgelegt, 
dass die Kellergasse mit einer 

Anbauverpflichtung versehen ist und die 
rückwärtigen Grundstücke parallel zur 
Kellergasse praktisch in dieser Form nicht 
bebaut werden könnte. Durch eine 
Abänderung der Bebauungsweise „a“ auf 
offen / gekuppelt (o, k) und eine 
Festlegung der Bauklassen I, II, ist für die 
meisten Bereiche eine Lösungsmöglichkeit 
auch im Sinne des Ortsbildes möglich. 
Pkt. 7) 
Der neue ausgewiesene 
Wohnbaulandbereich westlich des 
Schlosses wurde ursprünglich mit den 
Bebauungsbestimmungen 
Bebauungsdichte 40 % Bebauungsweise o, 
k (offen gekuppelt), Bebauungshöhe 
Bauklasse I (eins) festgelegt. Es soll statt 
der Bauklasse I (bis 5 m) eine mögliche 
Bebauungshöhe von 6 m festgelegt 
werden. Durch die Errichtung von 
gekuppelten Gebäuden als auch dem neuen 
Trend entsprechend Niedrigenergiehäusern 
zeigt sich in der Praxis, dass die 
Festlegung der Bauklasse I bis zu einer 
maximalen Bebauungshöhe von 5 m als 
nicht ausreichend ist, und ohne es 
erforderlich erscheint eine höhere 
Bebauung zuzulassen. 
Pkt. 8) 
Abänderung der Bebauungsrichtlinien im 
Zusammenhang mit einer neuen Teilung 
südwestlich der Feldgasse im Bereich bis 
zum Weg parallel zur Bahnlinie. In diesem 
Bereich wurden Parzellen neu aufgeteilt 
und verschiedene Bauplätze neu 
geschaffen. Eine Parzelle davon ist jedoch 
im rückwärtigen Bereich für eine 
geschlossene Bebauung nur bedingt 
möglich. Es wurde daher diese Parzelle in 
die abgeänderten Bebauungsbestimmungen 
aufgenommen. Es wird daher eine neue 
Abgrenzung der bestehenden 
geschlossenen Bebauungsweise festgelegt 
und die Fläche östlich und südlich in die 
Bebauungsbestimmungen der Nutzung 
offene oder gekuppelte Bebauungsweise 
mit der gleichen Bauklassenfestlegung 
aufgenommen. 


